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Prüfungsordnung 
für Zwischen- und Lehrabschlußprüfungen 

in der Landwirtschaft.

Vom 25. August 1950

Auf Grund des § 9 der Verordnung vom 29. Juni 
1950 zur Verbesserung der Berufsausbildung in der 
Landwirtschaft (GBl. S. 615) wird im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Arbeit und Gesundheits
wesen sowie dem Ministerium für Volksbildung der 
Deutschen Demokratischen Republik folgende Prü
fungsordnung für Zwischen- und Lehrabschlußprü
fungen in der Landwirtschaft erlassen:

§ 1
Die Prüfungsordnung vom 6. Februar 1950 für 

Zwischen- und Lehrabschlußprüfungen (GBl. S. 77) 
gilt mit nachfolgenden Maßgaben und Änderungen 
auch in der Landwirtschaft.

§ 2
In allen Fällen, in denen in der Prüfungsordnung 

vom 6. Februar 1950 die Ministerien für Arbeit und 
Gesundheitswesen sowie für Volksbildung genannt 
sind, tritt als gleichverantwortlich und gleichberech
tigt das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hinzu. Zu den daselbst genannten Ämtern für Arbeit 
und für Volksbildung tritt noch das Amt für Land
wirtschaft.

§ 3
Der Geltungsbereich vorliegender Prüfungsord

nung erstreckt sich auf die in der Land- und Forst
wirtschaft, im Gartenbau und in der Wasserwirt
schaft bestehenden Lehrberufe.

§ 4
Für die §§ 2 bis 7, 21, 24, 28, 31, 33 und 35 der Prü

fungsordnung vom 6. Februar 1950 gilt für die Land
wirtschaft folgender Wortlaut:

1. § 2 gilt in folgender Fassung:
„Durchführung der Prüfungen

(1) Die Zwischen- und Lehrabschlußprüfungen 
werden von den Ämtern für Arbeit im Einver
nehmen mit den Ämtern für Volksbildung und 
denen für Landwirtschaft durchgeführt. Diese bil
den Prüfungsausschüsse in der im § 3 bezeich- 
neten Zusammensetzung.

(2) Das Verfahren bei den Prüfungsausschüssen 
wird durch die der Prüfungsordnung vom 6. Fe
bruar 1950 anliegende Geschäftsordnung der Prü
fungsausschüsse für Zwischen- und Lehrabschluß
prüfungen (GBl. S. 77, 82) geregelt.“

2. § 3 gilt in folgender Fassung:

„Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse

(1) Die Prüfungsausschüsse bestehen aus fünf 
Mitgliedern:

a) einem Beauftragten der Landesregierung, Mini
sterium für Land- und Forstwirtschaft (oder 
entsprechende Dienststelle),

b) zwei Lehrberechtigten der zu prüfenden Fach
richtung,

c) einem Vertreter einer berufsbildenden Schule
der Landwirtschaft,

d) einem Vertreter der Freien Deutschen Jugend.

(2) Die Lehrberechtigten müssen in der land
wirtschaftlichen Berufsausbildung erfahren und 
auf Grund ihrer fachlichen und allgemeinen Bil
dung befähigt sein, verantwortlich im Prüfungs
ausschuß mitzuwirken.

(3) Der Vorsitzende wird aus dem Kreis der Mit
glieder des Prüfungsausschusses gewählt und vom 
Amt für Arbeit bestätigt.“

3. § 4 gilt in folgender Fassung:

„Zuständigkeitsgebiet der Prüfungsausschüsse

Die Zuständigkeit der Prüfungsausschüsse er
streckt sich für den Lehrberuf »Landwirt« auf die 
Kreisebene. Für die landwirtschaftlichen Sonder
berufe werden Prüfungsausschüsse gebildet, deren 
Zuständigkeit sich auf ein größeres Gebiet, ein 
Land oder den gesamten Bereich der Deutschen 
Demokratischen Republik erstreckt. Der Zustän
digkeitsbereich dieser Prüfungsausschüsse wird 
vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik festge
legt.“

%
4. § 5 gilt in folgender Fassung:

„Fachliche Voraussetzungen der Prüfungsausschuß
mitglieder

Mitglied eines Prüfungsausschusses in der Land
wirtschaft kann nur sein, wer in der zu prüfen
den Fachsparte die fachlichen Voraussetzungen 
besitzt.“

5. § 6 gilt in folgender Fassung:
„Benennung der Prüfungsausschußmitglieder

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses wer
den benannt:

a) der Beauftragte der Landesregierung
Vom Ministerium für Land-und Forstwirt
schaft oder der entsprechenden Dienst
stelle des Landes,

b) ein Lehrberechtigter
von der Gebietsvereinigung der volkseige
nen Güter und 

ein Lehrberechtigter
von der Vereinigung der gegenseitigen 
Bauernhilfe;

mindestens einer dieser Lehrberechtigten 
muß dem Freien Deutschen Gewerkschafts
bund, Industriegewerkschaft Land und Forst, 
angehörigen,

c) der Vertreter der berufsbildenden Schule
vom Amt für Volksbildung,

d) der Vertreter der Freien Deutschen Jugend
von der Freien Deutschen Jugend.

(2) Von den gleichen Stellen ist für jedes Prü
fungsausschußmitglied ein Stellvertreter zu be
nennen.“


